Interventionskonzept im Rahmen des Jugendschutzkonzeptes
der/des ………………………………………
1. Ziel des Interventionskonzeptes
Das Interventionskonzept beschreibt, wie wir im Verein reagieren, wenn es Hinweise auf Grenzverletzungen, Übergriffe oder andere Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen gibt. Es soll allen Beteiligten Sicherheit geben und sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden und Erwachsene wissen, was zu tun ist.
2. Grundprinzipien
· Kinderschutz hat Vorrang – immer.
· Ruhe bewahren – sachlich bleiben, nicht spekulieren, kein vorschnelles Handeln, keine Konfrontation mit Verdächtigten
· Nicht allein handeln – immer eine zweite verantwortliche Person einbeziehen.
· Dokumentieren – Beobachtungen und Gespräche schriftlich festhalten.
· Transparenz – Entscheidungen nachvollziehbar machen.
· Schutz der Betroffenen – keine Vorverurteilung, aber klare Priorität für Sicherheit.
3. Arten von Auffälligkeiten
Es wird unterschieden zwischen:
a) Leichten Grenzverletzungen
zum Beispiel: Unangemessene Sprüche, unbedachte Berührungen, respektloses Verhalten,…
b) Wiederholten oder schweren Grenzverletzungen
zum Beispiel: Wiederkehrende unangemessene Nähe, Machtmissbrauch, Einschüchterung,…
c) Konkreten Verdachtsmomenten auf Kindeswohlgefährdung
zum Beispiel: Physische, psychische oder sexuelle Gewalt, Vernachlässigung, strafbare Handlungen,…
4. Interventionsschritte – einfach und klar
Schritt 1: Wahrnehmen und ernst nehmen
· Bei Vermutungen oder Beobachtungen von Warnsignalen zunächst Selbstreflexionsbogen ausfüllen, um festzustellen, ob Verdacht begründet.
· Beobachtungen oder Aussagen von Kindern nicht abtun.
· Keine eigenen Bewertungen („Das kann nicht sein“) äußern.
Schritt 2: Gespräch mit dem Kind / Jugendlichen (wenn angemessen)
· Ruhig und wertschätzend zuhören
· Keine Versprechen machen („Ich sage es niemandem weiter“).
· Nur offene Fragen stellen („Was ist passiert?“).
Schritt 3: Sofort eine zweite verantwortliche Person informieren
Je nach Vereinsstruktur:
· Jugendschutzbeauftragte(r) 
· Vereinsvorstand
Wichtig: Niemand soll allein entscheiden müssen.
· Generell gilt: 
· Nur notwendige Personen informieren
· Strikte Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten
· Keine Information an Dritte ohne Notwendigkeit und nicht ohne rechtliche Grundlage
Schritt 4: Dokumentation
Kurz, sachlich und chronologisch festhalten, 
· Was wurde beobachtet oder gesagt?
· Wer war beteiligt?
· Datum, Uhrzeit, Ort
· Eigene Maßnahmen
Keine Interpretationen, nur Fakten.
Dokumentation vertraulich aufbewahren.
Schritt 5: Einschätzung im Team
Die verantwortlichen Personen prüfen gemeinsam:
· Handelt es sich um eine Grenzverletzung, einen Verstoß oder einen Verdacht?
· Welche Maßnahmen sind notwendig?
Bei Unsicherheiten: Fachberatung (z. B. insoweit erfahrene Fachkräfte, Jugendamt, Beratungsstellen) einholen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
Schritt 6: Maßnahmen ergreifen
Verdacht ist ausgeräumt
· Ende der Verdachtsabklärung
· Beteiligte Informieren
· Rehabilitationsverfahren
· Dokumentation zum Verdacht löschen
· Prüfen, ob Beratungsbedarf besteht und diesen ggf. sicherstellen
Verdacht ist bestätigt
Je nach Schweregrad, abgestimmt mit Vorstand und ggf. in Abstimmung mit Fachberatung:
Bei leichten Grenzverletzungen
· Klärendes Gespräch mit der betreffenden Person
· Hinweis auf Verhaltensregeln
· Beobachtung der Situation
Bei wiederholten oder schweren Grenzverletzungen
· Schriftliche Ermahnung
· Ausschluss aus dem Training oder von Veranstaltungen
· Temporäres Kontaktverbot zu Kindern
· Einbindung des Vorstands
Bei konkretem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
· Sofortige Schutzmaßnahmen für das Kind
· Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt oder Polizei (bei akuter Gefahr)
· Betroffene Person vom Vereinsbetrieb ausschließen
· Eltern informieren – außer dies gefährdet das Kind
Schritt 7: Nachsorge
· Unterstützung für das betroffene Kind (z. B. Beratung, Vertrauensperson)
· Reflexion im Team: Was können wir verbessern?
· Anpassung von Abläufen oder Regeln, wenn nötig
6. Kommunikationsregeln
· Kinder und Jugendliche werden ernst genommen.
· Eltern werden transparent informiert, sofern dies das Kind nicht gefährdet.
· Informationen werden vertraulich behandelt und nur an notwendige Stellen weitergegeben.
· Intern wird klar kommuniziert, wer welche Schritte übernimmt.

